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nun aber wegen dermahüger kritischer Laage
Aufschub machen.

g) ein kleines Gärtchen.
h) Wie schon gemelt, aus Landes Armen Leuten

Hauses Guthätern, und aufgehobener Bruderschaft
Kapitalien.

Wir möchten annoch anmerken, ohngeachtet man sich
alle Mühe gibt, gutte schuhlen einzurichten, um alle Kinder
dieser nüzlichen Einrichtung theilhaft zu machen, dieser
Zweck allgemein doch nicht erreichet wird, wen die Con-
stituierten Gewalten nicht

imo. jjj Betreff anwendbaren Strafen unterstüzung leisten.
2d0- Wegen stets müssigen Gassenbetlern andere

Einrichtung treten.

3ti0- Die Eiteren zum schuhlschiken angehalten werden
und

4t0- Auf Weeg und Mittel bedacht genohmen wird, gutte
Schuhl Männer zu bekommen.

schul-Commission.

Schule Altendorf.

Bestirnte Beantwortungen dern an Mich gestehen fragen
in betreff hiesiger schuhle.

1. Altendorff
a) Dorf
b) eigene gemeine
c) Districkt Rapperschweil
e) Kanton Linth.

2. zeit im umkreise der nächsten Viertel stunde ohn-
gefähr 60 Hausser: der Zweiten und Driten ohngefer 60
Hausser welche aber selbsten von einander gelegen : in der
Entfernung einer stunde stehen 40 Hausser, die aber wider-
um weit von einander gelegen.

3. steinegg eine halbe stunde. Berg eine stunde. Thal
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eine halbe stunde: von dem ersten Orte her und zweiten
komen beyläufig 20 bis 25 von driten aber 12 Kinder.

4. Lachen \s stunde, Galgenen, und pfefikon 1 stunde.
5. für Anfänger geschribne und gedruckte abc oder

Namen Büchlein für größere aber Brieffe aus waß für einer
Hand sie fliessen, auch echt schreiben, Rechnen

6. Im Winter und sumer vom 1 Novb. biß den 8. Sept.
7. Keine außer jene in welchen Sitten Lehren enthalten.
8. Vorschriften verfertiget der schulherr kleine oder große

nach verhältniß der Subiecten.
9. Von halb 9 Uhr bis 11 Uhr in der frühe, von 1 bis

3 im Winter 4 Uhr jm summer.
10. Nein.

11. a) Die Gemeinde selbsten, durch die Mehrheit der
stimen.

b) Joann Melchior Knobel
c) auß der gemeind selbst
d) 30 Jahr
e) Nein, den er ist geistlich
f) g) erhellen von selbsten

h) Ja, den er muß sich in dieser große und
Bergreichen dorf zur beyhülffe deß pfarrherrn in allen
fällen nach belieben der Inwohner brauchen lassen.

12. a) Die schuhle besuchen tm Winter bis 40 knaben
24 Mäd.

b) sommer aber ich will sagen im Juni Juli und

August höchstens 20 von beyden geschlechte.
13. Den schulfond betreffend

a) Ein solcher ist vorhanden.
b) Diesser besteht aus 125 Gulden, worbey aber die

Belohnung der übrigen geistlichen Verrichtungen
wie num. 12 h. schon gemeldet begriffen, item
auch 6 Klafter Holtz, durch welcheß aber die
schuhlstuben muß gewärmt werden.

c) Auß einer jüngst von der Gemeinde selbst zu-
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sammen gesteuerten summa Geld, von dessen
Zinß nun dieße Besoldung bestritten.

d) Nein eß ist weder mit dem Kirchen, noch Armengut

vereiniget.
14. Schulgeld ist keines vorhanden.
15. a) schulhauß diesses ist zwar im ganzen betrachtet

nicht baufällig dennoch aber würde die Zahl der
schüler wachsen wen ihnß leicht geschehen konte,
so dürfte dießes Gebäude an einigen bequemlich-
keiten Mangel leidten.

b) Anteil nun schulherr, Sigerist dießes Hauß
bewohnen müssen, so ist nur eine stube da, welche
den schülem kann überlassen werden.

c) ist eben beantwortet.
d) für dießes schulgebäude sorgten bißher die Dorfs

Einwohner selbsten durch ihre bestehe Kirchenpfleger.

16. Dieße frage ist oben Num. 13 gänzlich beantwortet.
Getreulich beantwortet durch

Joann Melchior Knobel
Fra M. und schulh.

Schule Pfäffikon.

Pfeffikon den 2ten Merz 1799.
1. Dermahl ist die Schuhl im Dreißbühl.

a) Es ist weder Dorf noch Flecken.
b) den gröste Theil von der Gemeind Pfeffikon.
c) Der Namen der Kirchgemeind ist Freyenbach, die

aber unter die Agentschaft Pfeffikon gehört.
d) Rapperschwil.
e) Kanton Linth.

2. Die im weitesten haben eine halbe Stund. 39 Häuser
haben eine viertel Stund und 60 Häuser haben eine Starke
Halbe stund.

3. Pfeffikon, Hürden, Thall, Schwendi, Lugeten, Halten,
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